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Gewaltschutzkonzept Lebenshilfe Tübingen e.V  

Handlungsleitlinien im Verdachts -  oder Gewaltfall für Mitarbeitende  

 

Diese Han dlungsleitlinien beinhalten  verschieden Situationen, wobei die von Gewalt 

betroffene Person entweder Kund*in oder Mitarbeiter*in (egal in welcher Funktion) sein 

kann.  

1. Gewalt durch Person außerhalb der Lebenshilfe -  Verdacht  

2. Gewalt durch Person außerhalb der Lebenshilfe -  Beobachtung  

 

3. Gewalt durch Mitarbeiter*in -  Verdacht  

4. Gewalt durch Mitarbeiter*in -  Beobachtung  

 

5. Gewalt durch Kund*in – Verdacht  

6. Gewalt durch Kund*in – Beobachtung  

 

 

Zum Gewaltschutzkonzept gehören auch folgende  Dateien:  

• Formen und Stufen von Gewalt  

• Unterstützung der betroffenen Person   

• Protokoll - Vorlage zu verwenden im Verdachts -  oder Gewaltfall  

• Liste der möglichen Anlaufstellen im Verdachts -  oder Gewaltfall  

 

 
 

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet im Verdachts -  oder Gewaltfall 

entsprechend der Handlungsleitlinien zu handeln.  
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Gewalt durch eine Person außerhalb des Vereins Lebenshilfe – Verdacht  

 

  

Mitarbeiter*in wendet sich an vertraute 

Kolleg*in:  

Gibt es ähnliche Wahrnehmung oder 

eine Erklärung?  

Treffen mit GF/BL, Vertrauensperson, Hinweisgeber*in, externer Berater*in,   evtl. externer Bezugsperson  
Runde sammelt Fakten und entscheidet über  
weiteres Vorgehen bei begründetem Verdacht  
Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Person, z.B. Trennung von verdächtiger Person,  
aber keine Verpflichtung zur Strafanzeige!  
Maßnahmen zur Unterstützung der Hinweisgeber*in, z.B. Supervision  

Je nach Sachlage Information an interne Vertrauensperson und/oder  GF/BL.  
Zusätzlich kann externe Berater*in hinzugezogen werden.  

  

 

Protokoll - Vorlage nutzen  

Information  
An  
gesetzliche 

Betreuung  

Beratung  
Durch ext. 

Beratungs -

stelle oder 

anderes 

therapeuti -

sches Angebot  

Abklärung  
(evtl. mit ext. 

Beratungs -

stelle ob 

betroffene 

Person Anzeige 

erstatten will  

JA  NEIN  

Ende  
Bzw. weitere 

Überlegungen 

wie betroffene 
Person 

geschützt 

werden kann  

Abklärung  
Ob weitere 

Beratung oder 

therapeutische 
Angebote 

gewünscht 

werden  

Unterstützung der betroffenen Person  

Bei Erhärtung des Anfangsverdachts:  
Keine gezielte Befragung von verdächtiger Person und betroffener Person.  

Gespräch mit eventuell von Gewalt betroffener Person:  

Bestätigt die Person den Verdacht und wünscht weitere Maßnahmen?  

Mitarbeiter*in vermutet Gewalt 

durch eine außenstehende Person  

Mitarbeiter*in erfährt von einer Person, 

Gewalt durch eine außenstehende 

Person erlebt zu haben  
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Gewalt durch eine Person außerhalb des Vereins Lebenshilfe – Beobachtung  

 

 

 

 

  

Direktes Eingreifen, wenn möglich.  

Den Übergriff –mit Unterstützung -  

stoppen.  

Unterstützung der betroffenen 

Person.  

Treffen mit GF/BL, Vertrauensperson, Hinweisgeber*in, externer Berater*in,   evtl. externer Bezugsperson  
Runde sammelt Fakten und entscheidet über  
weiteres Vorgehen bei begründetem Verdacht  
Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Person, z.B. Trennung von verdächtiger Person,  
aber keine Verpflichtung zur Strafanzeige!  
Maßnahmen zur Unterstützung der Hinweisgeber*in, z.B. Supervision  

Je nach Sachlage Information an interne Vertrauensperson und/oder  GF/BL.  
Zusätzlich kann externe Berater*in hinzugezogen werden.  

  

 

Protokoll - Vorlage nutzen  

Information  
An 

gesetzliche 

Betreuung  

Beratung  
Durch ext. 

Beratungs -

stelle oder 

anderes 
therapeuti -

sches Angebot  

Abklärung  
(evtl. mit ext. 

Beratungs -

stelle ob 

betroffene 
Person Anzeige 

erstatten will  

JA  NEIN  

Ende  
Bzw. weitere 

Überlegungen 

wie betroffene 

Person 
geschützt 

werden kann  

Abklärung  
Ob weitere 

Beratung oder 

therapeutische 

Angebote 
gewünscht 

werden  

Wenn kein Eingreifen möglich:  

Je nach Sachlage  

(z.B. Extremsituation,…)  

Polizei rufen.  

Gespräch mit eventuell von Gewalt betroffener Person:  

Bestätigt die Person den Verdacht und wünscht weitere Maßnahmen?  

Mitarbeiter*in beobachtet Gewalt durch eine außenstehende Person  
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Gewalt durch Kund*in – Verdacht  

 

  

Gespräch/Interaktion mit der 

gewalttätigen Person entsprechend der 

Fähigkeiten.  
Ziel ist die Abklärung der Einsichts -  

fähigkeit und der Bereitschaft den 

Verhaltenskodex einzuhalten.  

Eventuell folgende Maßnahmen:  

Mitarbeiter*in wendet sich an 

vertraute Kolleg*in:  
Gibt es ähnliche Wahrnehmung oder 

eine Erklärung?  

Bei Erhärtung des Anfangsverdachts:  

Keine gezielte Befragung von verdächtiger Person und betroffener Person.  

Treffen mit GF/BL, Vertrauensperson, Hinweisgeber*in, externer Berater*in, evtl. externer Bezugsperson  
Runde sammelt Fakten und entscheidet über  

Gespräch mit 

eventuell von 

Gewalt betroffener 
Person:  
Bestätigt die 

Person  den 

Verdacht und 

wünscht weitere 

Maßnahmen?  

Je nach Sachlage Information an interne Vertrauensperson und/oder  GF/BL.  
Zusätzlich kann externe Berater*in hinzugezogen werden.  

  

 

Protokoll - Vorlage nutzen  

Weiteres Vorgehen bei  
begründetem Verdacht  
Maßnahmen zum Schutz der betroffenen 

Person,  
z.B. Trennung von verdächtiger Person, aber 

keine Verpflichtung zur Strafanzeige! 

Maßnahmen zur Unterstützung der 

Hinweisgeber*in, z.B. Supervision  

Weiteres Vorgehen bei unbegründetem 

Verdacht  
Klärungsgespräch mit Person, die von 

erlebter Gewalt berichtete.  
Wenn Person die Anschuldigung 

zurücknimmt: Informationen über 

mögliche Konsequenzen.  
Evtl. Information der zu Unrecht 

beschuldigten Person → evtl. Anzeige 

wegen Verleumdung  

Information  
An  
gesetzliche 

Betreuung  

Beratung  
Durch ext. 

Beratungs -

stelle o der 

anderes 

therapeuti -

sches Angebot  

Anwendung   
der päd. 

Konsequenzen 

im Gewaltfall. 

z.B. (zeitweise) 

Ausschluss von 

der Lebenshilfe  

Information  
An 

gesetzliche 

Betreuung  

Beratung  
Durch ext. 

Beratungs -

stelle oder 

anderes 

therapeuti -

sches Angebot  

Abklärung  
(evtl. mit ext. 

Beratungs stelle 

ob betroffene 

Person Anzeige 

erstatten will  

JA  
NEIN  

Ende  
Bzw. weitere 

Überlegungen 

wie betroffene 

Person  

geschützt 

werden kann  

Abklärung  
Ob weitere 

Beratung oder 

therapeutische 

Angebote 

gewünscht 

werden  

Unterstützung der betroffenen Person.  

Mitarbeiter*in wendet sich an vertraute 

Kolleg*in: Gibt es ähnliche 

Wahrnehmung oder eine Erklärung?  

Mitarbeiter*in vermutet Gewalt durch 

Kund*in  

Mitarbeiter*in erfährt von einer Person 

von Gewalt durch Kund*in  
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Gewalt durch Kund*in – Beobachtung  

 

  

Direktes Eingreifen, wenn möglich.  

Den Übergriff –mit Unterstützung -  

stoppen.  

Unterstützung der betroffenen Person.  

Treffen mit GF/BL, Vertrauensperson, Hinweisgeber*in, externer Berater*in,   evtl. externer Bezugsperson  
Runde sammelt Fakten und entscheidet über  
weiteres Vorgehen bei begründetem Verdacht  
Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Person, z.B. Trennung von verdächtiger Person,  
aber keine Verpflichtung zur Strafanzeige!  
Maßnahmen zur Unterstützung der Hinweisgeber*in, z.B. Supervision  

Je nach Sachlage Information an interne Vertrauensperson und/oder  GF/BL.  
Zusätzlich kann externe Berater*in hinzugezogen werden.  

  

 

Protokoll - Vorlage nutzen  

Information  
An  
gesetzliche 

Betreuung  

Beratung  
Durch ext. 

Beratungs -

stelle oder 

anderes 

therapeuti -

sches Angebot  

Abklärung  
(evtl. mit ext. 

Beratungs -

stelle ob 

betroffene 

Person Anzeige 

erstatten will  

JA  NEIN  

Ende  
Bzw. weitere 

Überlegungen 
wie betroffene 

Person 

geschützt 

werden kann  

Abklärung  
Ob weitere 

Beratung oder 
therapeutische 

Angebote 

gewünscht 

werden  

Gespräch mit von Gewalt betroffener 

Person:  
Bestätigt die Person die Beobachtung 

und wünscht weitere Maßnahmen?  

Gespräch/Interaktion mit der 

gewalttätigen Person entsprechend der 

Fähigkeiten.  

Ziel ist die Abklärung der Einsichts -  

fähigkeit und der Bereitschaft den 

Verhaltenskodex einzuhalten.  
Eventuell folgende Maßnahmen:  

Wenn kein Eingreifen möglich:  

Je nach Sachlage , z.B. 

Extremsituation,…)  

Polizei rufen.  

Information  
An  
gesetzliche 

Betreuung  

Beratung  
Durch ext. 

Beratungs -

stelle oder 

anderes 

therapeuti -

sches Angebot  

Anwendung   
der päd. 

Konsequenzen 

im Gewaltfall. 

z.B. (zeitweise) 

Ausschluss von 
der 

Lebenshilfe  

Mitarbeiter*in beobachtet Gewalt durch Kund*in  
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Gewalt durch Personal – Verdacht  

 

  

Mitarbeiter*in vermutet Gewalt 

durch Personal  

Bei Erhärtung des Anfangsverdachts:  

Keine gezielte Befragung von verdächtiger Person und betroffener Person.  

Treffen mit GF/BL, Vertrauensperson, Hinweisgeber*in, externer Berater*in, evtl. externer Bezugsperson  
Runde sammelt Fakten und entscheidet über  

Je nach Sachlage Information an interne Vertrauensperson und/oder GF/BL.  
Zusätzlich kann externe Berater*in hinzugezogen werden.  

 

Protokoll - Vorlage nutzen  

weiteres Vorgehen bei  

begründetem Verdacht  
Weiteres Vorgehen bei  

unbegründetem Verdacht  

Klärungsgespräch mit Person die von 

erlebter Gewalt berichtete.  
Wenn Person die Anschuldigung 

zurücknimmt: Informationen über 

mögliche Konsequenzen.  

Evtl. Information der zu Unrecht 

beschuldigten Person.  
→ evtl. Anzeige wegen Verleumdung  

Mitarbeiter*in erfährt von einer 

Person von Gewalt durch Personal  

Mitarbeiter*in wendet sich an vertraute Kolleg*in: Gibt es ähnliche Wahrnehmung oder eine Erklärung? 

oder  
Mitarbeiter*in wendet sich an eine externe Beratungsstelle (Info an Leitung erforderlich)  
oder  
Mitarbeiter*in wendet sich an die GF/BL  

GF oder 

Bezugsbetreuer*in 

bespricht mit von 

Gewalt betroffener 

Person das weitere 

Vorgehen  

GF sorgt für 

sofortige Trennung 

von Täter*in und  
von Gewalt 

betroffener Person  

GF nimmt in Absprache mit 

von Gewalt betroffener 

Person Kontakt zu ext. 

Beratungsstelle auf zur 

Abklärung therapeutischer 

Unterstützung  

GF informiert  
gesetzliche 

Betreuung  

GF entscheidet 

über notwendige 

Unterstützungs -

maßnahmen für 

Team und 

Kund*innen  

GF führt ein  
Klärungsgespräch  
mit Täter*in  

GF stellt ggf.  
Strafanzeige  

GF spricht 

sofortige Frei -

stellung und evtl. 

Kündigung aus  

Unterstützung der betroffenen Person  
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Gewalt durch Personal – Beobachtung  

 

 

Direktes Eingreifen, wenn möglich.  
Den Übergriff –mit Unterstützung -  

stoppen.  
Unterstützung der betroffenen Person  

Treffen mit GF/BL, Vertrauensperson, Hinweisgeber*in, externer Berater*in  
Runde sammelt Fakten und entscheidet über  
weiteres Vorgehen bei begründetem Verdacht  
Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Person, z.B. Trennung von verdächtiger Person, aber keine 

Verpflichtung zur Strafanzeige!  
Maßnahmen zur Unterstützung der Hinweisgeber*in, z.B. Supervision  

Je nach Sachlage Information an interne Vertrauensperson und/oder GF/BL .  
Zusätzlich kann externe Berater*in hinzugezogen werden.  

  

 

Protokoll - Vorlage nutzen  

Die Runde sammelt alle Fakten und empfiehlt der GF bei weiterhin begründetem Verdacht weitere 

Maßnahmen zur Entscheidung  

Wenn kein Eingreifen möglich:  

Je nach Sachlage (z.B. 

Extremsituation,…) Polizei rufen  

GF entscheidet 

über notwendige 

Unterstützungs -

maßnahmen für 

Team und 

Kund*innen  

GF führt ein  
Klärungsgespräch  
mit Täter*in  

GF stellt ggf.  
Strafanzeige  

GF spricht 

sofortige Frei -

stellung und evtl. 

Kündigung aus  

GF oder 

Bezugsbetreuer*in 

bespricht mit von 

Gewalt betroffener 

Person das weitere 

Vorgehen  

GF sorgt für 

sofortige Trennung 

von Täter*in und  
von Gewalt 

betroffener Person  

GF nimmt in Absprache 

mit von Gewalt 

betroffener Person 

Kontakt zu ext. 

Beratungsstelle auf zur 

Abklärung 

therapeutischer 

Unterstützung  

GF informiert  
gesetzliche 

Betreuung  

Mitarbeiter*in beobachtet Gewalt durch Personal  


